
Parkplätze und Verkehr:

Es stehen auf dem Parkplatz der Gondelbahn Sattel-Hochstuckli

in Sattel bewirtschaftete Parkplätze zur Verfügung.

Auf dem Schiessplatzgelände bestehen keine Parkmöglichkeiten!

Ein Gratis-Shuttlebus steht viertelstündlich zum Transport ins 

Schiessgelände und zurück bereit. Aufgrund der 

Schlachtjahrzeitfeier ist von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr mit

Verkehrseinschränkungen (Sperrungen) auf der Strasse Sattel-
Morgarten zu rechnen.

67. Historisches 
Morgarten
Pistolen-Schiessen

15. November 2024
auf dem Schlachtfeld in der Schornen, Sattel SZ

www.hmps.ch

Anmeldungen:

Die Anmeldungen sind bis zum 30. September 2024 via Website

(www.hmps.ch/anmeldung) einzureichen.

Kontakt: Stefanie Nideröst, info@hmps.ch
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Willkommensgruss

Geschätzte Pistolenschützinnen und Pistolenschützen

Verehrte Gäste und Freunde des Historischen Morgarten Pistolen-Schiessens

Im Gedenken an die Schlacht am Morgarten vom 15. November 1315 finden

jährlich die Schlachtjahrzeitfeier sowie das Historische Pistolen-Schiessen

statt. In freundeidgenössischem Wettkampf messen sich seit über sechs

Jahrzehnten rund 1700 Pistolenschützinnen und Pistolenschützen auf dem

ehemaligen Schlachtgelände in ihrer Sportart.

Das Organisationskomitee freut sich auch dieses Jahr, viele Kameradinnen

und Kameraden nach Morgarten einladen zu können. Wir sind bestrebt, die-

sen traditionsreichen und wertvollen Schiessanlass weiterhin zu pflegen und

einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Am Morgarten trifft sich

sportlicher Wetteifer mit vaterländischer Gesinnung!

Geniessen Sie deshalb die Stunden im Kreise der Schützenfamilie und tragen

Sie mit Ihrem Besuch des Historischen Morgarten Pistolen-Schiessens zum

Erhalt dieses einmaligen Anlasses bei.

Im Namen des Organisationskomitees heisse ich Sie herzlich willkommen

und entbiete Ihnen unseren kameradschaftlichen Gruss, verbunden mit

einem fröhlichen «Guet Schuss»!

Historisches Morgarten Pistolen-Schiessen

Kaspar Michel, OK-Präsident



4



5

Tagesbefehl

Freitag, 15. November 2024

07.30 Uhr Beginn Mutationen

Munitionsmarkenausgabe

08.24 Uhr Schiessbeginn 1. Ablösung

10.16–11.20 Uhr Schiessunterbruch

Schlachtjahrzeitfeier

11.26 Uhr Schiessfortsetzung

15.30 Uhr Absenden auf dem Platz 

der Schlachtjahrzeitfeier

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für
beiderlei Geschlecht.
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Schiessplan und Schiessordnung

Organisation und Durchführung

Pistolensektion UOV Schwyz

Schiessplatz

Unterhalb der Morgarten-Schlachtkapelle auf der Schornen, Sattel

Parkplatz und Shuttlebus

Die Fahrzeuge der Schützinnen und Schützen sowie der Begleiter und Fest-

besucher sind auf dem bewirtschafteten Parkplatz der Gondelbahn Sattel-

Hochstuckli in Sattel zu parkieren. Der Parkplatz ist aus allen Anfahrtsrich-

tungen entsprechend signalisiert. Einweis- und Auskunftsposten stehen bei

der Parkplatzeinfahrt. Auf dem Schiess- und Festgelände in der Schornen

sowie dessen Umgebung, inkl. Strassenrand, stehen keine Parkplätze zur

Verfügung. Für den Hin- und Rücktransport der Schützinnen und Schützen

sowie der Begleiter und Festbesucher zum Schiess- und Festgelände steht von

6.30 bis 16.30 Uhr durchgehend viertelstündlich ein Gratis-Shuttlebus zur

Verfügung.

Teilnahmeberechtigung

a) Stammsektionen: Pistolensektionen der Kantone Uri, Schwyz, Nid- und

Obwalden, Luzern und Zug.

b) Gastsektionen: eingeladene Sektionen des SSV und des SUOV

Schiessordnung

Waffen Für Bundesübungen zugelassene Waffen

Munition Ausschliesslich vom OK vor Ort abgegebene Munition

Distanz 50 m

Scheibe Morgarten-Pistolenscheibe, ovale 5er-Kreiseinteilung

Stellung Ein- und zweihändig

Beim Zweihändigschiessen ist die Waffe selbst (Pisto-

lengriff) nur mit einer Hand zu halten. Die freie Hand

stützt respektive umfasst die Schiesshand. Das Hand-

gelenk muss frei bleiben.

Schussfolge 2 Schuss in 30 Sekunden, 4 Schuss in 60 Sekunden,

6 Schuss in 60 Sekunden

Probleme beim Waffenstörungen und/oder gesundheitliche Probleme

Schiessen gehen zu Lasten des Schützen.

Es findet kein «Nachschiessen» statt.
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Teilnehmerzahl

a) Stammsektionen: unbeschränkt, mindestens 8 Teilnehmer

b) Gastsektionen: pro Gruppe 8 Teilnehmer

Es können mehrere Gruppen und pro Sektion zu-

sätzlich maximal sieben Einzelschützen teilnehmen.

Doppelgeld

a) Einzeldoppel: Fr. 26.– (inkl. CHF 1.– für «Förderbeitrag Nachwuchs»

der SKSG)

b) Gruppendoppel: Fr. 180.– für die ersten 8 Schützen

Fr. 150.– für die zweiten 8 Schützen

Fr. 130.– für je weitere 8 Schützen

Die Einzel- und Gruppendoppel sind gesamthaft bis zum

30. September 2024 auf unser Konto bei der Sparkasse Schwyz,

IBAN CH23 0663 3740 1994 5450 0 (Historisches Morgarten Pistolen-

Schiessen) einzuzahlen unter Angabe der Sektion und der Sektions-Nummer.

Abmeldungen am Schiesstag werden nicht rückvergütet.

Munition

Der Sektionsobmann holt die Munitionsmarken mindestens eine Stunde vor

der verbindlichen Schiesszeit für die ganze Sektion respektive Gruppe auf

dem Tagesbüro (Ablösungen, Mutationen, Kasse) ab.

Mutationen/Nachmeldungen

Mutationen werden nur am Schiesstag, mindestens eine Stunde vor der ver-

bindlichen Schiesszeit und ausschliesslich im Tagesbüro vorgenommen.

Schützen, welche auf dem Schiessplatz mutieren wollen, werden zurück-

gewiesen und müssen nach erfolgter Mutation in einer späteren Ablösung

schiessen. Nachmeldungen am Schiesstag können nicht mehr entgegenge-

nommen werden.

Antreten zum Schiessen/Hinweis auf 300-m-Schiessen

Den Sektionen wird die Schiesszeit in der Regel zehn Tage vor dem Schiessen

mitgeteilt.

Die Schiesszeiten sind verbindlich. Die Gruppen haben geschlossen mit allen

Teilnehmern gemäss Ablösungsplan anzutreten.
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Am traditionellen Morgarten-Gedenktag vom 15. November findet jeweils zu-

sammen mit dem Historischen Morgarten Pistolen-Schiessen in der Schornen

auch das 300-m-Morgartenschiessen auf der Zuger Seite des Ägeritals statt.

Auf Teilnehmende an beiden Schiesswettkämpfen wird in den Ablöseplanun-

gen wenn immer möglich Rücksicht genommen. Wir freuen uns, wenn Sie

beide Wettkämpfe absolvieren.

Pistolenschützen, die auch das 300-m-Morgartenschiessen bestreiten, müs-

sen auf dem Anmeldeformular entsprechend vermerkt werden.

Wird der 300-m-Schiessbetrieb zufolge höherer Gewalt (Nebel, Sturm usw.)

verzögert, so hat dieses Schiessen Priorität. Wird der 50-m-Schiessbetrieb aus

irgendeinem Grunde verunmöglicht, so trifft das OK zusammen mit dem

Kantonalschützenmeister Pistole die erforderlichen Massnahmen.

Schiessleitung

Den Anordnungen der Schiessleitung ist strikte Folge zu leisten. Neben oder

hinter der Schützenlinie sind alle Manipulationen an den Waffen sowie Ziel-

übungen strengstens verboten.

Die Waffe darf erst auf das Kommando «Feuer» von der Ladebank gehoben

werden. Eine Unterbrechung der Übung ist nicht gestattet. Schüsse, die vor

dem Kommando «Feuer» oder nach dem Kommando «Halt» abgegeben wur-

den, zählen als «Null». Dafür werden ebenso viele beste Schüsse gestrichen.

Sind mehr Schüsse auf der Scheibe als zulässig, werden ebenso viele beste

Schüsse gestrichen. Reklamationen sind anzubringen, solange der Zeiger bei

der Scheibe ist. Alle Störungen fallen zulasten des Schützen, ausgenom-

men Materialbruch. Nach dem Schiessen findet eine Waffenkontrolle statt.

Warnerdienst

Pro Scheibengruppe jeder Ablösung wird vom Warner (Funktionär) ein

abtretender Schütze als Schussmelder oder Schreiber bestimmt.

Jeder Schütze erhält nach der Schusseintragung ein Doppel seines Standblat-

tes. Allfällige Reklamationen müssen auf dem Schiessplatz beim Empfang des

Doppels bei der Standaufsicht angebracht werden. Spätere Reklamationen

können nicht mehr berücksichtigt werden.
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Resultatberechnung und Rangfolge

a) Sektionsresultat der Stammsektionen

Alle Sektionen konkurrieren in der gleichen Kategorie. Das Sektionsre-

sultat ergibt sich aus dem Durchschnitt sämtlicher Pflichtresultate. Die

Anzahl Pflichtresultate wird anhand nachstehender Beteiligungsskala er-

rechnet:

8–10 Teilnehmer 8 Pflichtresultate

11–13 Teilnehmer 9 Pflichtresultate

14–17 Teilnehmer 10 Pflichtresultate

18–22 Teilnehmer 11 Pflichtresultate

23–28 Teilnehmer 12 Pflichtresultate

29–35 Teilnehmer 13 Pflichtresultate

36–43 Teilnehmer 14 Pflichtresultate

Bei Gleichheit entscheiden die besseren Einzelresultate.

b) Gruppenresultat der Gastsektionen

Alle Gruppen konkurrieren in der gleichen Kategorie. Das Gruppenresultat

ergibt sich aus dem Total aller acht Resultate (keine Streichresultate), ge-

teilt durch die Anzahl Schützen. Bei Gleichheit entscheiden die besseren

Einzelresultate.

c) Einzelresultat

Die Summe der geschossenen Punkte ergibt das Einzelresultat. Bei

Gleichheit entscheidet zuerst die Anzahl Tiefschüsse, dann das Resultat

der 6-er-Serie, dann der 4-er-Serie und dann das Alter.

Auszeichnungen

I. Sektionsauszeichnungen

a) Wanderstandarte

Je die erstrangierte Stamm- und Gastsektion wird für die Dauer eines

Jahres Besitzerin der Wanderstandarte des Historischen Morgarten

Pistolen-Schiessens. Sie geht nach den Bestimmungen eines speziellen

Reglementes in den endgültigen Besitz einer Sektion über.

b) Becher

Pro Gruppe mit acht Schützen wird ein Becher abgegeben.
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II. Einzelauszeichnungen

a) Bundespreis (Bundesgabe)

Ein allfälliger Preis des Bundesrates wird dem Schützen mit dem höchsten

Tagesresultat abgegeben. Der gleiche Schütze ist nur einmal anspruchs-

berechtigt.

b) Wappenscheibe

Je die zwei besten Schützen der Stamm- und Gastsektionen werden als

Meisterschützen proklamiert. Sie erhalten als Meisterschaftsgabe die

Wappenscheibe des Historischen Morgarten Pistolen-Schiessens. Die

Wappenscheibe wird dem gleichen Schützen nur einmal abgegeben. Sie

fällt alsdann dem Nächstrangierten zu. Der Gewinner der Bundesgabe hat

im gleichen Jahr keinen Anspruch auf die Wappenscheibe.

c) Spezial-Kranzabzeichen

Den besten Schützen (1% aller Teilnehmer) wird unabhängig aller weiteren

Auszeichnungen das Morgarten-Spezial-Kranzabzeichen abgegeben.

d) Medaille, Kranzkarte

Für 49 und mehr Punkte wird die Morgarten-Medaille oder eine Kranzkarte

im Wert von Fr. 10.– der Schwyzer Kantonal-Schützengesellschaft abgege-

ben. Veteranen und Junioren erhalten diese Auszeichnung ab 47 Punkten,

Seniorveteranen und Jugendliche ab 46 Punkten.

III. Abgabe der Auszeichnungen

Unmittelbar nach dem Schiessen sind durch den Sektionsobmann die

Becher und durch die auszeichnungsberechtigten Schützen unter Vor-

weisung der Standblattkopie die Medaille bzw. Kranzkarte auf dem Aus-

zeichnungsbüro zu beziehen. Das Auszeichnungsbüro ist bis zu Beginn

des Absendens geöffnet.

Bundespreis, Wanderstandarten, Wappenscheiben und Spezial-

kranzabzeichen sind am Absenden persönlich in Empfang zu nehmen.

Es werden keine Auszeichnungen nachgesandt.

Rangliste

Die Rangliste wird ins Internet gestellt unter www.hmps.ch/ranglisten.

Reklamationen sind der Organisation bis spätestens 15. Dezember 2024

schriftlich via info@hmps.ch mitzuteilen.
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Versicherung

Die Schützen und Funktionäre sind bei der Unfallversicherung Schweizeri-

scher Schützenvereine gegen Unfall versichert. Alle Versicherten verzichten

im Voraus gegenüber dem Veranstalter auf andere oder weitergehende An-

sprüche, als sie von der Versicherungsgesellschaft (USS) gedeckt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Gegen allfällige Entscheide der Schiessleitung kann innert acht Tagen an den

Vorstand der Schwyzer Kantonal Schützengesellschaft rekurriert werden. Zu-

widerhandlungen gegen dieses Reglement seitens einer Sektion oder eines

Schützen haben die Streichung der Resultate unter Verlust des Doppelgeldes

und der Auszeichnungen zur Folge. Die Grundbestimmungen und das Regle-

ment für die Wanderstandarten bilden einen integrierenden Bestandteil

dieses Schiessreglementes. Im Übrigen gelten die Vorschriften für das

sportliche Schiessen und die Schiessordnung Pistole des SSV. Während der

Morgartenschlachtfeier von 10.00 bis 12.30 Uhr ist die Strasse Sattel-

Morgarten für den Individualverkehr gesperrt.

Adressen für Anfragen

Präsident Schiesskomitee Chef Sicherheit und Verkehr

Felix Keller René Hänsch

Herrengasse 3, 6430 Schwyz Achermattstrasse 4, 6423 Seewen

N 079 513 08 18 N 078 884 01 19

Ablösungsdienst/Anmeldung Kassier

Stefanie Nideröst Sandro Rinderli

Föhneneichstrasse 50, 6440 Brunnen Steinerstrasse 63, 6430 Schwyz

info@hmps.ch kassier@hmps.ch
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Sanität

auf dem Schiessgelände

N 078 662 38 24

Organisationskomitee

OK Präsident Kaspar Michel

Vizepräsident René Hunziker

Kassier Sandro Rinderli

Präsident Schiesskom. Felix Keller

Schiessleitung Richard Staub

Standaufsicht Stefan Haab

Zeigerchef Américo Gaspar

Schusskontrolle Richard Aufdermauer

Bau/Logistik Andreas Holdener

Ablösungsdienst Stefanie Nideröst

Rechnungsbüro Beat Schnüriger

Auszeichnungen Christoph Hitz

Sicherheit und Verkehr René Hänsch

Sekretariat Andreas Betschart

PS UOV Schwyz Andreas Holdener

UOV Schwyz Erwin Weber

Genehmigungsbeschluss

Schwyz, 29. August 2024

Organisationskomitee Pistolensektion UOV Schwyz

Kaspar Michel, Präsident Andreas Holdener, Präsident

Schwyz, 29. August 2024

Schwyzer Kantonal-Schützengesellschaft

a. i. Markus Weber, Abteilungsleiter Pistole

Das Hist. Morgarten Pistolen-Schiessen wird aus

dem Sportfonds des Kantons Schwyz unterstützt. Herzlichen Dank
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